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P O S T U L A T von Martin Ott (Grüne, Bäretswil) und Silvia Kamm (Grüne, Bonstetten) 

 

betreffend Unterstellung der Jugendheime und Ausbildungsstätten für Kinder und 

Jugendliche mit einer geistigen Behinderung unter die geplante Sicher-

heitsdirektion 

________________________________________________________________________ 

 

 

Der Regierungsrat wird aufgefordert, seinen Entscheid, der die Heime sowie die Ausbil-

dungsstätten für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung einer neuen geplanten Si-

cherheitsdirektion unterstellt, zu überdenken und zurückzunehmen. 

 

 Martin Ott 

 Silvia Kamm 

 

Begründung: 

 

Mit dem Entscheid des Regierungsrates, das Jugendamt und die Fürsorgedirektion einer 

neuen Sicherheitsdirektion unterzuordnen, werden auch Sonderschulheime für Kinder mit 

einer geistigen Behinderung (bisher Erziehungsdirektion) und Ausbildungsstätten für Ju-

gendliche mit einer geistigen Behinderung (bisher Fürsorgedirektion) aus dem Bildungs- 

und Gesundheitsbereich herausgebrochen. 

 

Die Bildungsdirektion verzichtet auf wichtige und bewährte Synergien, wenn ihr in Zukunft 

ausgerechnet diese bildungspolitisch eminent innovativen Bereiche entzogen werden.  

 

Es ist verständlich, dass die existenzsichernde Aufgabe der öffentlichen Fürsorge einer 

breit gefassten Sicherheitsdirektion untergeordnet werden kann. Aber die heilpädagogi-

schen Sonderschulheime oder die Ausbildungsstätten für geistig behinderte Jugendliche, 

die alle einen reinen Bildungsauftrag erfüllen, mit einem Sicherheitsauftrag für die Bevölke-

rung in Verbindung zu bringen, ist unerträglich und für die Betroffenen diskriminierend. 

 

Auch Schülerinnen und Schüler sowie junge Erwachsene mit einer geistigen Behinderung 

haben Anspruch auf eine Schulung und Ausbildung, die sich ausschliesslich an Bildungsin-

halten sowie pädagogischer Innovation mit dem Ziel der grösstmöglichen Entfaltung orien-

tiert. Es ist nicht einzusehen, warum dieser Bildungsauftrag aus der gemeinsamen Zustän-

digkeit der Bildungsdirektion, welche die Verantwortung für alle Menschen während ihrer 

Schul- und Ausbildungszeit übernimmt, gestrichen wird. 


